
Protokoll:

Insbesondere eingegangen wird auf folgende Punkte:

 

Nummer 3: Neubau Ordnungsamt

Rm Flöck vertritt die Auffassung, dass für einen Funktionsbau ein Architektenwettbewerb nicht

erforderlich sei. Der hierfür erforderliche zeitliche und finanzielle Mehraufwand könne eingespart

werden.

Amt 65/Herr Heinen erklärt, dass auch der Landesrechnungshof die Durchführung eines

Architektenwettbewerbes unterstützt bzw. gefordert habe. Rm Flöck erklärt, dass der

Landesrechnungshof der Stadt Koblenz keine entsprechenden Vorgaben machen könne. Ein

Architektenwettbewerb erfordere zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen. Er bittet im Falle

der Durchführung des Architektenwettbewerbes dafür Sorge zu tragen, dass auch Vertreter der Politik

im Preisgericht vertreten sind.

 

Punkt 8: Neubau Feuerwehrgerätehaus Horchheim

Auf Nachfrage von Rm Diehl erklärt Herr Beigeordneter Prof. Dr. Lukas, dass die Sanierung der

Stützmauer ohnehin zu erfolgen habe und nicht unmittelbar mit dem geplanten Neubauvorhaben im

Zusammenhang stehe.

 

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung nimmt die Unterrichtung zur

Kenntnis.

 




